
geltende Ordnungsstrafbestimmungen 3.2.1
111.
Anordnung vom 10. November 1980 
über die Inanspruchnahme 
von Elektroenergie und Gas 
im Winterhalbjahr durch Energieabnehmer 
ohne Leistungsanteile 
(GBl. I Nr. 33 S. 338)

§ 6
(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig als Leiter eines 
Kombinats, eines Betriebes, einer Einrichtung oder 
als Vorsitzender einer Genossenschaft oder als lei
tender Mitarbeiter entgegen den Festlegungen des 
§ 2 Elektroenergie oder Gas aus öffentlichen Versor
gungsnetzen bezieht oder den Nachweis über die 
Einhaltung der im energiewirtschaftlichen Bescheid 
vorgegebenen höchstzulässigen Inanspruchnahme 
von elektrischer Leistung bzw. Arbeit oder von Gas 
nicht ordnungsgemäß führt, kann mit einem Verweis 
oder einer Ordnungsstrafe von 10 M bis 500 M belegt 
werden.
(2) Ist eine vorsätzliche Handlung gemäß Abs. 1 aus 
Vorteilsstreben oder wiederholt innerhalb von 2 Jah
ren begangen und mit Ordnungsstrafe geahndet wor
den oder wurden die gesellschaftlichen Interessen 
grob mißachtet, kann eine Ordnungsstrafe bis zu 
1 000 M ausgesprochen werden.
(3) Die Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens 
obliegt dem Direktor des Energiekombinats bzw. 
dem zuständigen Stellvertreter des Vorsitzenden des 
Rates des Kreises, jeweils nach der Zuständigkeit für 
die Erteilung des Bescheids gemäß § 2.
(4) Für die Durchführung des Ordnungsstrafverfah
rens und den Ausspruch von Ordnungsstrafen gilt 
das Gesetz vom 12. Januar 1968 zur Bekämpfung von 
Ordnungswidrigkeiten - OWG - (GBl. I Nr. 3 S. 
101) .

112.
Anordnung vom 14. November 1980 
über die Berechtigung zu Arbeiten 
an Energieanlagen
(GBl. I Nr. 33 S. 339) §

§ 23
Ordnungsstrafbestimmungen
(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. Arbeiten an Energieanlagen ohne die dafür er

forderliche energiewirtschaftliche Berechtigung 
ausführt;

2. die Mitteilungspflicht gemäß § 12 verletzt;
3. die ihm auf Grund des § 22 obliegenden Ver

pflichtungen grob oder wiederholt verletzt;
4. die Pflicht verletzt, dem zuständigen Energie

kombinat entsprechend den Rechtsvorschriften 
die Ausführung von Arbeiten an Energieanlagen 
anzumelden und ihre Fertigstellung anzuzeigen,

kann mit Verweis oder Ordnungsstrafe von 10 M bis 
500 M belegt werden.
(2) Ebenso kann zur Verantwortung gezogen wer
den, wer vorsätzlich oder fahrlässig als Verantwortli
cher Arbeiten an Energieanlagen ohne fachliche An
leitung gemäß §§ 5 bis 7 durch seinen Betrieb oder 
sein Staatsorgan bzw. wirtschaftsleitendes Organ 
ausführen läßt.
(3) Eine Ordnungsstrafe bis zu 1 000 M kann ausge- 
spochen werden, wenn durch eine vorsätzliche Ord
nungswidrigkeit gemäß Abs. 1 oder 2
1. ein größerer Schaden verursacht wurde oder hät

te verursacht werden können,
2. die gesellschaftlichen Interessen grob mißachtet 

wurden oder
3. wenn eine vorsätzliche Ordnungswidrigkeit aus 

_ Vorteilsstreben oder wiederholt innerhalb von
2 Jahren begangen und mit Ordnungsstrafe ge
ahndet wurde.

(4) Die Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens 
obliegt dem Direktor des Energiekombinats, in des
sen Versorgungsgebiet der Zuwiderhandelnde sei
nen Sitz bzw. Wohnsitz hat.
(5) Für die Durchführung des Ordnungsstrafverfah
rens und den Ausspruch von Ordnungsstrafmaßnah
men gilt das Gesetz vom 12. Januar 1968 zur Be
kämpfung von Ordnungswidrigkeiten - OWG - 
(GBl. INr. 3S. 101).

113.
Gesetz vom 17. Dezember 1980
über die Leitung, Planung und Organisation
der Tierzucht
- Tierzuchtgesetz -
(GBl. I Nr. 35 S. 360)

§ 14
(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig
a) entgegen § 3 Abs. 2 in staatlichen Zuchtprogram

men nicht festgelegte oder nicht genehmigte 
Zuchtverfahren durchführt,

b) entgegen § 4 nicht gekörte männliche Rinder, 
Schweine, Schafe, Pferde oder Ziegen oder de
ren Sperma oder nicht anerkannte Vatertiere 
oder deren Sperma zur Reproduktion verwen
det,

c) entgegen § 7 Abs. 4 zur Täuschung im Rechtsver
kehr falsche Angaben in den Zuchtdokumenta
tionen vornimmt oder Zuchtdokumentationen 
verfälscht oder diese Herstellung bewirkt oder 
von solchen Zuchtdokumentationen mit fal
schem Inhalt Gebrauch macht,

d) entgegen § 7 Abs. 4 mit Zuchttieren handelt, die 
nicht gekört oder eingestuft wurden,

e) entgegen § 12 Abs. 2 einen Beauftragten an der 
Erfüllung seiner festgelegten Rechte zur Durch
führung der Kontrollen hindert oder die entspre
chend § 12 Abs. 3 erteilten Auflagen der Leiter
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